
Nr. 1040/15Kanton Zürich
Baudirektion

Verfügung
Amt für Raumentwicklung
Raumplanung

Referenz-Nr.: ARE 15-1040

Kontakt: Claude Benz, Gebietsbetreuer Richt-/Nutzungsplanung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich
Telefon +41 43 259 30 56, www.are.zh.ch

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung
(Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos) -

Teilgenehmigung

- Zonenplanänderung Dietlimoos-Moos (Mst. 1:2‘OOO) vom 15. Mai 2015

- Ergänzung Bau- und Zonenordnung (Art. 25 — Zentrumszonen)

- Sonderbauvorschriften Dietlimoos-Moos (Plan Mst. 1 :2‘OOO und Vorschriften) vom
15. Mai 2015

- Erschliessungsplan Dietlimoos-Moos (Mst. 1 :2‘OOO) vom 15. Mai 2015 inkl. Erläute
rungsbericht

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 15. Mai 2015

- Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen vom 15. Mai 2015

Sachverhalt
Festsetzung Der Grosse Gemeinderat Adliswil setzte mit Beschluss vom 4. März 2015 eine Teilrevi

sion der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Horgen vom 10. April 2015 keine Rechtsmittel
eingelegt. Mit Schreiben vom 3. Juni 2015 ersucht die Stadt Adliswil um Genehmigung
der Vorlage.

Mit dem Entwicklungskonzept Sunnau-Lebern 1996 und dem darauf basierenden kom
munalen Richtplan 1998 wurden die Grundzüge der räumlichen Entwicklung für das Ge
biet Adliswil Nord vom Gemeinderat festgesetzt. Entsprechend diesem Realisierungskon
zept ist die vorliegende Teilrevision der Nutzungsplanung der letzte planerische Umset
zungsschrift im grossräumigen Entwicklungsgebiet Sunnau-Lebern. Mit der beantragten
Zonenplanänderung soll die Reservezone Dietlimoos-Moos eingezont werden
(ca. 9.9 ha).

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Die vorliegende Revision der kommunalen Nutzungsplanung umfasst eine Änderung des
Zonenplans, eine Ergänzung der Bau- und Zonenordnung, den Erlass von Sonderbauvor
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schriften über das gesamte Gebiet Dietlimoos-Moos sowie den Erschliessungsplan Dietli
moos-Moos. Mittels einer privatrechtlichen Vereinbarung sollen die Grundeigentümer ver
pflichtet werden, nach den Sonderbauvorschriften zu bauen.

Wesentliche Festlegun- Die heutige Reservezone wird in vier Teilbereiche unterteilt. Im Westen entlang der
gen und Vorschriften Zürichstrasse werden ca. 1.7 ha als Zentrumszone Quartier bezeichnet. Hier soll mit einer

dichten Bebauung und gemischter Nutzung die Entstehung eines Quartierzentrums be
günstigt und die Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs
für das Entwicklungsgebiet Sunnau-Moos (40.8 ha) geschaffen werden. Diese Zonenaus
scheidung bedingt eine Ergänzung in der kommunalen Bau- und Zonenordnung mit der
neuen Zone ZQ.

Rund 5.4 ha der Reservezone werden der Wohnzone mit Gewerbe (WG) zugeteilt. Ge
mäss dem städtebaulichen Konzept werden die Nutzungsanteile im Rahmen der Sonder
bauvorschriften differenziert.

Im Süden werden rund 0.8 ha der dreigeschossigen Wohnzone (W3) zugeteilt und im
Südosten soll eine 2 ha grosse neue Zone für öffentliche Bauten entstehen. Hier soll die
Erweiterung der bestehenden Oberstufenanlagen der Zurich International School (ZIS)
mit Dreifach-Turnhalle sowie eine Primarschule der Stadt Adliswil mit gemeinsamen Ne
beneinrichtungen entstehen.

Im Erschliessungsplan wird der Anschluss an die Zürichstrasse, die Anordnung der not
wendigen Doppelkanalisation und auch die Lage von Fuss- und Radwegen definiert. Im
dazugehörigen Erläuterungsbericht werden die Dimensionierung der Verkehrs-, Ver- und
Entsorgungsanlagen sowie die Brutto-Kosten aller Anlagen aufgezeigt.

Die Sonderbauvorschriften und der dazugehörige Plan bezwecken die Schaffung eines
attraktiven, gut erreichbaren Quartierzentrums, die Erstellung von Gewerbebetrieben mit
einer optimalen Erschliessung, die Errichtung von ortsbaulich und architektonisch gut
gestalteten Wohnüberbauungen mit hohem Gebrauchswert und Wohnhygiene. Zudem
werden für den öffentlichen Strassenraum und den Quartierhain Massnahmen zur Steige
rung der Aufenthaltsqualität und des ökologischen Wertes definiert. Gemäss den Unterla
gen der Vorlage haben sich die Grundeigentümer in einer privatrechtlichen Vereinbarung
zum Bau nach den Sonderbauvorschriften verpflichtet.

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfungen des Amts für Raumentwicklung vom 23. Februar 2012 und 11. Juni
2012 gestellten Anträgen und Empfehlungen wurde teilweise nicht entsprochen. Bei fol
genden Teilbereichen wurden keine oder nur teilweise Änderungen vorgenommen bzw.
bezüglich folgender Themen sind Anmerkungen notwendig:

- Verbindliche Regelung der Umweltschutzgesetzgebung
Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Vorprüfung wurde gefordert, dass die
notwendigen Massnahmen für die Einhaltung der Planungswerte verbindlich geregelt
werden müssen. In der ersten Vorprüfung wurde festgehalten, dass für die Regelung
der Lärmschutzbestimmungen ein Gestaltungsplan erforderlich sei, da die Sonderbau
vorschriften nicht verpflichtend sind und daher bezüglich des Lärmschutzes nicht aus
reichen. Gemäss der zweiten Vorprüfung sollten die Anforderungen der Umweltschutz-
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gesetzgebung jedoch mittels eines Grundbucheintrags gesichert werden. Zum damali
gen Zeitpunkt war das Amt für Raumentwicklung der Ansicht, dass diese Variante der
Regelung auch zugelassen werden kann. Seit der zweiten kantonalen Vorprüfung vom
II. Juni 2012 konnte auf kantonaler Ebene die Erkenntnis gewonnen werden, dass die
vertragliche und grundbuchliche Sicherung der Planungswerte öffentlich-rechtlich nicht
in jedem Fall durchsetzbar und daher grundsätzlich davon abzusehen ist. Infolge von
§ 89 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist die Baudirektion aber an den
Vorprüfungsbericht gebunden.

In der zweiten Vorprüfung wurde im Übrigen verlangt, dass der Grundbucheintrag vor
der Genehmigung erfolgen muss und die entsprechenden Grundbuchauszüge den
Genehmigungsunterlagen beizulegen seien. Diese Grundbuchauszüge fehlen in den
Genehmigungsunterlagen und im Erläuterungsbericht wird ausgeführt, dass der kan
tonalen Forderung nicht nachgekommen werde, da ohne Nachweis zur Sicherung der
Planungswerte ohnehin nicht gebaut werden dürfe. Diese Aussage stimmt in dieser
Form nicht, denn gemäss der Lärmschutzverordnung sind im Baubewilligungsverfah
ren nicht die Planungswerte, sondern die höheren lmmissionsgrenzwerte relevant. Der
Planungswert ist jedoch im Rahmen des Einzonungsverfahrens zu beachten. Bezüg
lich der Zone für öffentliche Bauten kann auf die grundbuchliche Bestätigung verzichtet
werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Stadt Adliswil für die eigenen
Schulbauten die lärmrechtlichen Gegebenheiten beachtet bzw. die Vorgaben der Son
derbauvorschriften trotz des nichtverpflichtenden Charakters umsetzt (Nachweis der
Pegelreduktionen oder Einsatz einer kontrollierten Lüftung). Für die übrigen Bauberei
che kann jedoch nicht auf die verbindliche Regelung verzichtet werden. Die Nachrei
chung der Grundbuchauszüge ist daher zwingend notwendig, bevor eine abschlies
sende Beurteilung der von der Genehmigung ausgenommenen Teile erfolgen kann.

- Kulturlandinitiative
Das Einzonungsbegehren muss unter dem Aspekt der Kulturlandinitiative betrachtet
werden. In der Weisung an die Gemeinden vom 12. Juli 2012 wurde festgehalten,
dass bis zum rechtskräftigen Beschluss des Kantonsrats über die Umsetzungsvorlage
ab sofort alle Verfahren für planungsrechtliche Festlegungen zu sistieren sind, mit wel
chen neue Bauzonen geschaffen werden sollen. Diese Weisung sollte verhindern,
dass Gebiete, die heute nicht einer Bauzone zugeteilt sind, in eine solche überführt
werden; dies ungeachtet der Frage, welcher Nutzungseignungsklasse sie angehören.
Bereits damals wurden bestimmte Fälle von der Sistierung ausgenommen. Mit einem
ergänzenden Schreiben vom 24. Januar 2013 wurde die Liste der Fälle erweitert, wel
che von der Sistierung nicht betroffen sind. Zum einen sollte das Schaffen von Bau-
zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse möglich bleiben. Zum anderen sollten
Kleinsfflächen zur Optimierung der Nutzung bestehender Bauzonen eingezont werden
können. Und schliesslich sollte das Schaffen von Bauzonen auf Flächen, die bereits
vollumfänglich von Bauzonen umgeben sind und mehrheitlich keine landwirtschaftlich
wertvollen Flächen betreffen, ermöglicht werden. Im vorliegenden Fall können die Flä
chen für die Schulnutzung aufgrund dieser Ausnahmefälle unabhängig vom Stand des
Rechtsmittelverfahrens zur Kulturlandinitiative im Sinne einer Teilgenehmigung be
handelt werden. Die Einzonung verfügt über den notwendigen kommunalen Richtplan
eintrag (Festsetzung am 1. April 2015, Genehmigung am 23. September 2015), 50
dass eine nachträgliche Zweckänderung für Wohn- oder Arbeitsnutzungen ausge
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schlossen ist. Zudem zeigt sich im Rahmen der Diskussionen zu einem Schulproviso
rium im Gebiet Dietlimoos-Moos, dass die notwendigen Schulanlagen nicht sinnvoll in
nerhalb einer bestehenden Bauzone realisiert werden können. Die übrigen Flächen er
füllen aber keinen Ausnahmetatbestand gemäss den beiden genannten Weisungen.
Das Entwicklungsgebiet gilt nicht als vollständig von Bauzone umschlossene Nicht
bauzone. Somit muss für den grösseren Teil der betroffenen Flächen abgewartet wer
den, wie die Kulturlandinitiative nun nach dem Entscheid des Bundesgerichts vom
27. Mai 2015 umgesetzt wird. Die Umsetzungsdiskussion läuft derzeit in den Kommis
sionen des Kantonsrats. Das Resultat und die zeitliche Abwicklung des Geschäfts ist
derzeit nicht bekannt, weswegen das Einzonungsbegehren und die damit verbunde
nen Planungsinstrumente (Erschliessungsplan, Sonderbauvorschriften, BZO-Anpas
sung) nicht abschliessend beurteilt werden können bzw. von der Genehmigung aus
genommen werden müssen. Da der Erschliessungsplan die Zone für öffentliche Bau
ten nicht tangiert und die Sonderbauvorschriften ohnehin keine Verpflichtung darstel
len, kann die teilweise Genehmigung des Teilgebiets unabhängig von den zusätzli
chen Planungsinstrumenten erfolgen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich derzeit lediglich hinsichtlich der neuen Zone für öffentliche Bau
ten als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und kann nur bezogen auf diesen
Teilbereich genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Die restlichen Teile der Vorlage müssen
einstweilen von der Genehmigung ausgenommen werden. Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist
der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu
veröffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfügt:

1. Die neue Zone für öffentliche Bauten (bisher Reservezone) im Gebiet Dietlimoos
Moos, die der Grosse Gemeinderat Adliswil mit Beschluss vom 4. März 2015 fest
gesetzt hat, wird genehmigt.

II. Die Einzonung der Zentrumszone Quartier ZQ, der Wohn- und Gewerbezone WG
und der dreigeschossigen Wohnzone W3 (alle bisher Reservezone) im Gebiet Diet
limoos-Moos wird von der Genehmigung einstweilen ausgenommen. Ebenso sind
die Sonderbauvorschriften Dietlimoos-Moos (inkl, des dazugehörigen Plans), der Er
schliessungsplan Dietlimoos-Moos und die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung
(Art. 25 BZO, Zentrumszone ZQ) einstweilen von der Genehmigung ausgenommen.

III. Die Stadt Adliswil wird eingeladen

- Dispositiv 1 und II sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veröffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen
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- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der
Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu
lassen

IV. Mitteilung an

- Stadt Adliswil (unter Beilage von vier Dossiers)

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Frick & Partner, Feldweg 25, Postfach 520, 8134 Adliswil (Nachführungsstelle)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:















































Nr. 21, Freitag, 27. Mai 2016    Meldungsnummer: 00154731

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos
Inkraftsetzung

Adliswil. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 26.10.2015 verfügt:
1.1 Die neue Zone für öffentliche Bauten (bisher Reservezone) im Gebiet Dietli-
moos-Moos, die der Grosse Gemeinderat Adliswil mit Beschluss vom 4. März 2015
festgesetzt hat, wird genehmigt.
1.2 Die Einzonung der Zentrumszone Quartier ZQ, der Wohn- und Gewerbezone
WG und der dreigeschossigen Wohnzone W3 (alle bisher Reservezone) im Gebiet
Dietlimoos-Moos wird von der Genehmigung einstweilen ausgenommen. Ebenso
sind die Sonderbauvorschriften Dietlimoos-Moos (inkl. des dazugehörigen Plans),
der Erschliessungsplan Dietlimoos-Moos und die Ergänzung der Bau- und Zonen-
ordnung (Art. 25 BZO, Zentrumszone ZQ) einstweilen von der Genehmigung aus-
genommen.
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 23.03.2016 verfügt:
2.1 Die Ergänzung der Bau- und Zonenordnung mit Art. 44a und der Immissions-
bereich NIS im Bereich der Zone für öffentliche Bauten, die der Stadtrat Adliswil mit
Beschluss vom 16. Februar 2016 festgesetzt hat, werden genehmigt.
2.2 Der Immissionsbereich NIS ausserhalb der neuen Zone für öffentliche Bauten
im Gebiet Dietlimoos-Moos wird einstweilen von der Genehmigung ausgenommen.
Die kantonalen Verfügungen Nr. 1040/15 und Nr. 0359/16 sowie die kommunalen
Festsetzungsbeschlüsse wurden am 6. November 2015 und am 8. April 2016 im
Amtsblatt und am 5. November 2015 und am 7. April 2016 in der Zürichsee-Zeitung
mit Rechtsmittelbelehrung publiziert. Die Rechtskraftbescheinigungen liegen vor.
Die Nutzungsplanänderung Dietlimoos-Moos tritt per 27. Mai 2016 in Kraft. 
Es besteht keine Einsichtnahme.
Stadt Adliswil
Sekretariat
Bau und Planung
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